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 ARTIKEL 1 

 

I. Grundsätzliches 

§ 1 

1. Jeder Handballspieler unterliegt dem Reglement für Verbandswechsel der Internationalen 

Handball Federation (IHF) und den ergänzenden Ordnungen der zuständigen 

Kontinentalföderation. 

2. Jeder Nationalverband ist verpflichtet, sein verbandsinternes Transferreglement durch 

Erlass eines Reglements zu organisieren. 

Verbandsinterne Transferreglements dürfen aber nicht im Widerspruch zu dem IHF-

Reglement für Verbandswechsel und den ergänzenden Ordnungen der 

Kontinentalföderationen stehen. 

3. Ein Verbandswechsel im Sinne dieses Reglements ist der Wechsel eines Spielers von 

einem IHF-Mitgliedsverband zu einem anderen IHF-Mitgliedsverband. Für Verbandswechsel 

zwischen IHF-Mitgliedsverbänden ist eine Bestätigung durch die IHF erforderlich. 

Spielerwechsel von einem Verband zum anderen werden in der IHF-Datenbank registriert.   

4. Der Begriff „Spieler“ im Sinne dieses Reglements ist sowohl für weibliche als auch für 

männliche Spieler anzuwenden 

5. Interkontinentale Spielerwechsel sind von der Internationalen Handball Federation zu 

genehmigen. Kontinentale Spielerwechsel sind von der betreffenden Kontinentalföderation 

und von der Internationalen Handball Federation zu genehmigen. 
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 ARTIKEL 2 

 

II. Internationales Transferzertifikat 

§ 1 

1. Jeder Spieler hat grundsätzlich das Recht, einen Internationalen Verbandswechsel 

vorzunehmen, es sei denn, andere Bestimmungen dieses Reglements stehen dem entgegen. 

2. Der Verbandswechsel ist nur bei Vorliegen eines vollständig ausgefüllten und rechtsgültig 

unterschriebenen, offiziellen Internationalen Transferzertifikats gültig, das  von 

-  der IHF (bei interkontinentalem Verbandswechsel)  

-  der IHF und der zuständigen Kontinentalföderation (bei kontinentalem 

Verbandswechsel) bestätigt ist.  

3. Bei der Erteilung der Freigabe für einen anderen Verband ist das offizielle Internationale 

Transferzertifikat zu verwenden. 

 

§ 2 

1. Jeder Spieler, der für einen Verein eines Verbandes spielberechtigt ist oder war, darf die 

Spielberechtigung für einen Verein eines anderen Verbandes nur dann erhalten, wenn der 

neue Verband im Besitz eines Internationalen Transferzertifikats ist, welches durch den 

zuständigen abgebenden Verband ausgestellt wurde und von der IHF und der zuständigen 

Kontinentalföderation bestätigt wurde. 

2. Insbesondere darf die Gültigkeit eines Internationalen Transferzertifikats nicht auf eine 

gewisse Dauer befristet sein. Etwaige Klauseln dieser Art in dem Internationalen 

Transferzertifikat selbst gelten als null und nichtig. Ausnahmen sind nur in jenen Fällen 

zulässig, wie sie im Artikel VI § 1 erwähnt sind. 

3. Nationalverbände dürfen für die Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats nur 

jene Gebühren oder Abgaben verlangen, die durch 

- die IHF (bei einem interkontinentalen Verbandswechsel)  

- die IHF und die zuständige Kontinentalföderation (bei einem kontinentalen 

Verbandswechsel) festgelegt sind.  
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§ 3 

1. Nur derjenige Nationalverband, in dem ein Spieler sich einem Verein anzuschließen 

wünscht, hat das Recht, das notwendige Internationale Transferzertifikat zu beantragen. Der 

Antrag muss an denjenigen Nationalverband gestellt werden, der im Besitz der Transferrechte 

ist. Eine Kopie dieses Antrages ist noch am gleichen Tag verpflichtend an  

- die IHF (bei einem interkontinentalen Verbandswechsel)  

- die IHF und die zuständige Kontinentalföderation (bei einem kontinentalen 

Verbandswechsel)  

zu senden.  

2. Bei auftretendem Zweifel, welcher Nationalverband im Besitz der Transferrechte eines 

Spielers ist, haben die Nationalverbände das Recht, die IHF bzw. die zuständige 

Kontinentalföderation um Klärung zu bitten. 

3. Das Transferzertifikat muss spätestens 15 Tage nach Erhalt des Transferantrags durch den 

zuständigen abgebenden Verband ausgestellt werden, es sein denn, wesentliche Gründe 

stehen der Ausstellung entgegen. 

4. Der abgebende Verband ist verpflichtet, bereits bestehende Rechte eines dritten Verbandes 

zu berücksichtigen. In diesem Fall ist auch dem dritten Verband eine Kopie des 

Internationalen Transferzertifikats zur Verfügung zu stellen. 

5. Wenn, innerhalb einer Frist von 15 Tagen vom Datum des Antrags durch den neuen 

aufnehmenden Verband gerechnet, der alte zuständige abgebende Verband, den der Spieler zu 

verlassen wünscht, für den Spieler kein Internationales Transferzertifikat ausgestellt oder für 

die Verweigerung keinen wesentlichen Grund angeführt hat, kann der neue aufnehmende 

Verband die Ausstellung des Internationalen Transferzertifikates wegen Verfristung bei  

- der IHF (bei interkontinentalem Verbandswechsel)  

- der IHF und der zuständigen Kontinentalföderation (bei kontinentalem 

Verbandswechsel)  

beantragen.  

6. Der vom abgebenden Nationalverband angeführte Verweigerungsgrund darf nicht im 

Widerspruch zu dem IHF-Reglement für Verbandswechsel bzw. zusätzlichen von den 

Kontinentalföderationen erlassenen Bestimmungen stehen. 

7. Bei Transferanträgen per Fax oder E-Mail beginnt die Frist von 15 Tagen am gleichen Tag 

des Transferantrags durch den neuen aufnehmenden Verband. 

8. Ein Exemplar des vom abgebenden Nationalverband bestätigten Internationalen 

Transferzertifikats muss dem Nationalverband, der das Transferzertifikat beantragt hat, 
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zugestellt werden. Ein weiteres Exemplar des Internationalen Transferzertifikats muss 

verpflichtend an die IHF (bei einem interkontinentalen Verbandswechsel) bzw. an die 

zuständige Kontinentalföderation (bei kontinentalem Verbandswechsel) zugestellt werden. 

9. Auch die Zustellung des bestätigten Internationalen Transferzertifikats an den 

aufnehmenden Verband, die IHF und die zuständige Kontinentalföderation hat innerhalb der 

Frist von 15 Tagen ab Antragsdatum zu erfolgen. 

10. Die IHF kann die Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats durch einen 

Verband anordnen oder einen ersetzenden Entscheid fällen und selbst ein Internationales 

Transferzertifikat ausstellen. Im letzteren Fall kann die Gültigkeit des Entscheides auf einen 

bestimmten Zeitraum befristet werden. 

11. Lediglich vollständig ausgefüllte Antragsformulare werden akzeptiert. Fehlerhafte 

Formulare werden umgehend zurückgesandt. 

12. Lediglich per Fax oder per E-Mail eingehende Anträge werden akzeptiert. 

13. Aus praktischen Gründen werden kontinentale Transferfälle (Spielerwechsel zwischen 

zwei Verbänden derselben Kontinentalföderation) durch die betreffende 

Kontinentalföderation bearbeitet, unter Berücksichtigung der vorliegenden Bestimmungen 

und mit Bestätigung durch die IHF. 

Nur durch die IHF bestätigte Spielerwechsel sind gültig. Die IHF hat kein Anrecht auf 

Bearbeitungsgebühren für kontinentale Verbandswechsel. Gebühren für derartige 

Spielerwechsel werden lediglich von der zuständigen Kontinentalföderation erhoben.  

§ 4 

Das Transferzertifikat darf nicht dazu benutzt werden, Bedingungen und/oder finanzielle 

Forderungen zu stellen, mit Ausnahme der in § 6 dieses Artikels geregelten Fälle. 

§ 5 

1. Wenn ein Spieler im abgebenden Nationalverband gesperrt ist oder gegen ihn ein 

Disziplinarverfahren anhängig ist, darf der abgebende Nationalverband ein Transferzertifikat 

ausstellen, wobei das Datum der Freigabe frühestens auf den ersten Tag nach Ablauf der 

Sperre lauten darf. Die Anerkennung einer solchen Sperre erfordert die vorherige Bestätigung 

durch die IHF, die zuständige Kontinentalföderation oder den zuständigen Nationalverband. 

2. Treten beim aufnehmenden Nationalverband Zweifel auf, ob die Sperre eines Spielers 

rechtmäßig ist, kann die IHF bzw. die zuständige Kontinentalföderation um Klärung ersucht 

werden. 

§ 6 

1. Ein Nationalverband darf für die Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats für 

Spieler, die den Status eines Amateurspielers innehaben und beibehalten, eine durch die IHF 

oder die zuständige Kontinentalföderation festgelegte Bearbeitungsgebühr vom 

aufnehmenden Verein oder Verband verlangen. 
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2. Ein Nationalverband darf für die Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats für 

Spieler, die den Status eines Berufsspielers innehaben oder annehmen, eine von der IHF bzw. 

der zuständigen Kontinentalföderation festgelegte Bearbeitungsgebühr vom aufnehmenden 

Verein oder Verband verlangen. 

3. Ein Nationalverband darf für die Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats für 

Spieler, die den Status eines Berufsspielers hatten und nach einem internationalen Transfer 

den Status eines Amateurspielers annehmen, eine von der IHF bzw. der zuständigen 

Kontinentalföderation festgelegte Bearbeitungsgebühr vom aufnehmenden Verein verlangen. 

4. Für die administrative Behandlung von Transfers für Spieler nach §§ 6.1., 6.2. und 6.3. 

dieses Artikels ist die IHF (bei einem interkontinentalen Verbandswechsel) oder die 

zuständige Kontinentalföderation (bei einem kontinentalen Verbandswechsel) berechtigt, vom 

aufnehmenden Verein oder Verband eine Bearbeitungsgebühr zu verlangen. 

5. Die Rückkehr eines Spielers zu seinem abgebenden Verband nach Ablauf der befristeten 

Freigabe (Ausleihe) wird ohne Erhebung von Bearbeitungsgebühren durchgeführt. In allen 

Fällen, in denen Spieler vor Ablauf der befristeten Freigabe (vorzeitige Rückkehr) zu ihrem 

Verband zurückkehren, ist die festgelegte Bearbeitungsgebühr zu bezahlen. 

6. Verlängerungen von Ausleihen zum gleichen aufnehmenden Verband sind ohne 

Bearbeitungsgebühren durch die IHF und die zuständige Kontinentalföderation 

durchzuführen. 
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 ARTIKEL 3 

 

III. Bestimmungen für Berufsspieler 

§ 1 

1. Jeder Spieler, der eine Entschädigung über die unter Artikel 2 der IHF-

Zulassungsbestimmungen erwähnten Kosten hinaus erhält, muss einen schriftlichen Vertrag 

mit seinem Verein haben. Dieser Vertrag muss rechtsgültig unterschrieben sein und alle 

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien rechtsverbindlich regeln. 

2. Einen wesentlichen Bestandteil eines solchen wie in § 1.1. dieses Artikels erwähnten 

Vertrages stellen die Vertragsdauer (Beginn und Ende) sowie die Möglichkeiten der 

gegenseitigen Vertragskündigung dar. 

3. Jeder Nationalverband ist dazu verpflichtet, eine zentrale Registrierung aller Meldungen 

von Berufsspielern in seinem Zuständigkeitsbereich vorzunehmen und bis 15. Oktober eines 

jeden Jahres an die IHF und die zuständige Kontinentalföderation zu senden. Spieler, die 

während der Saison einen Vertrag abschließen, sind vom Nationalverband binnen 7 Tagen an 

die IHF und die Kontinentalföderation zu melden. 

 

 ARTIKEL 4 

 

IV. Zusatzbestimmungen für Berufsspieler 

§ 1 

Ein Nationalverband kann die Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats 

verweigern, wenn: 

– der Spieler, der den Nationalen Verband zu verlassen wünscht, Verpflichtungen aus dem 

Vertrag mit seinem momentanen/früheren Verein nicht erfüllt hat 

– zwischen dem abgebenden Verein und dem Verein eines anderen Verbandes, mit dem der 

Spieler einen Vertrag abschließen möchte bzw. abgeschlossen hat, im Zusammenhang mit 

dem Transfer ein wesentlicher Grund vorliegt. 

Als wesentliche Gründe sind anzuerkennen: 

– Uneinigkeit über die Höhe der vom aufnehmenden Verein an den abgebenden Verein zu 

zahlenden Transferentschädigung 

– Vorliegende und bestätigte Sperren bzw. laufende Disziplinarverfahren. 
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Bei Verweigerung des Internationalen Transferzertifikats ist in jedem Falle eine schriftliche 

Begründung innerhalb der Frist von 15 Tagen ab Antragsdatum an den aufnehmenden 

Verband, die IHF und die zuständige Kontinentalföderation zu geben (siehe dazu Artikel 2 

§3).  

Im Fall der Verweigerung eines Internationalen Transferzertifikats ist die IHF-

Transferabteilung verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen nach Verweigerung eine Entscheidung 

zu fällen. 

- In einer Spielzeit können Berufsspieler bei höchstens drei Vereinen registriert sein. Dazu 

gehören ebenfalls die Vereine, an die Spieler im Laufe einer Spielzeit ausgeliehen werden. 

In diesem Zeitraum ist der Spieler für höchstens drei Vereine spielberechtigt. 

- In den Bestimmungen dieses Reglements wird festgelegt, dass die Spielzeit am 1. Juli 

eines Jahres beginnt und am 30. Juni des darauffolgenden Jahres endet. 

- Im Falle eines Spielerwechsels zwischen zwei Vereinen, die Verbänden angehören, deren 

Spielzeiten sich überschneiden (d.h. Saisonstart im Sommer/Herbst gegenüber 

Winter/Frühjahr), sind die Bestimmungen und die festgelegte Dauer einer Spielzeit gemäß 

diesem Reglement anwendbar. 

 

 ARTIKEL 5 

 

V. Transfermöglichkeiten für Berufsspieler  

§ 1 

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten von Transfers für Berufsspieler: 

a. Ausleihe aus einem laufenden Vertrag 

Dies ist höchstens zwei Mal im Verlauf der Saison möglich, wobei die Transferrechte beim 

abgebenden Nationalverband verbleiben. Der Vertrag zwischen dem Verein und dem Spieler 

bleibt während der Ausleihdauer bestehen. Der Spieler muss der Ausleihe zustimmen. 

b. Transfer mit Übergang der Transferrechte 

Transfer mit Übergang der Transferrechte an den aufnehmenden Nationalverband aus einem 

laufenden, gültigen Vertrag. Abgebender Verein, Spieler und aufnehmender Verein müssen 

zustimmen. 

c. Transfer nach Ablauf eines Vertrages 

Transfer nach Ablauf eines Vertrages mit Übergang der Transferrechte an den aufnehmenden 

Nationalverband. 
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 ARTIKEL 6 

 

VI. Spielerausleihe 

§ 1 

1. Das Ausleihen eines Spielers durch einen Verein an einen anderen Verein gilt im Sinne 

dieses Reglements als Transfer. Dementsprechend muss ein Internationales Transferzertifikat 

ausgestellt werden, wenn ein Spieler einen Nationalverband verlässt, um dem 

Nationalverband beizutreten, an dessen Verein er ausgeliehen worden ist. 

2. Nach Ablauf der Ausleihe kehrt der Spieler automatisch zu seinem ursprünglichen Verein 

zurück, der ihn ausgeliehen hat. 

3. Die Bedingungen bezüglich der Ausleihe eines Berufsspielers (Dauer der Ausleihe, damit 

verbundene Pflichten etc.) müssen Gegenstand eines separaten, schriftlichen Vertrages sein, 

der als Anhang zum Internationalen Transferzertifikat beigefügt sein muss. Eine 

diesbezügliche Klausel auf dem Internationalen Transferzertifikat ist nicht zulässig und daher 

nichtig. 

4. Der weiteren Ausleihe eines bereits ausgeliehenen Spielers steht nichts entgegen, wenn 

andere Punkte dieses Reglements nichts anderes besagen. 

5. Die Ausleihdauer darf nicht über die Dauer des ursprünglichen, weiter gültigen Vertrages 

zwischen Spieler und seinem Verein hinausgehen. 

6. Im Falle einer Ausleihe muss am Ende der Ausleihdauer der Verband, an den der Spieler 

verliehen wurde, eine etwaige Sperre des betreffenden Spielers an die IHF und die zuständige 

Kontinentalföderation, binnen 14 Tagen ab Ende der Ausleihdauer gerechnet, melden. 

 

 ARTIKEL 7 

 

VII. Schutz Minderjähriger 

§ 1 

Internationale Transfers von Spielern im Alter von unter 16 Jahren sind nur unter folgenden 

Bedingungen zulässig:  

a. prinzipiell dann, wenn die Familie des Spielers aus nicht mit Handball in Beziehung 

stehenden Gründen in das Land zieht, in dem sich der neue Verein befindet  
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b. Internationale Transfers von Amateurspielern unter 16 Jahren sind zulässig (z.B. Studenten, 

Schüler).  

Für derartige Transfers (§1.a und b dieses Artikels) sind weder vom abgebenden Verband 

noch von der Kontinentalföderation oder von der IHF Gebühren zu verrechnen.  

Die gleichen Regeln gelten für die erstmalige Registrierung von Spielern unter 16 Jahren, die 

eine andere Staatsbürgerschaft als die des Landes besitzen, in dem sie ihren ersten Antrag auf 

Registrierung stellen. 

 

 ARTIKEL 8 

 

VIII. Ablauf eines Transfers 

§ 1 

Die genaue Abwicklung eines Transfers ist im Anhang aufgeführt.  

§ 2 

1. Schließt ein Spieler zwei oder mehrere Verträge für denselben Zeitraum ab (mit Ausnahme 

einer Ausleihe), ist derjenige Vertrag gültig, der rechtsgültig unterschrieben als erster beim 

zuständigen Nationalverband angezeigt worden ist. 

2. In diesem Fall wird durch die IHF bzw. die zuständige Kontinentalföderation ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet. 

3. Ein Berufsspieler hat das Recht, einen neuen Vertrag mit einem neuen Verein für die Zeit 

nach Ablauf des Vertrages mit seinem gegenwärtigen Verein abzuschließen. 

4. Ein Spieler darf seinen Verein nicht wechseln, solange sein Vertrag gültig ist. Eine 

vorzeitige Abänderung und/oder Vertragsauflösung ist nur möglich, wenn die 

vertragsschließenden Parteien zu einer schriftlichen Einigung gekommen sind. 

 

 ARTIKEL 9 

 

IX. Entschädigungen 

§ 1 
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Wenn ein Berufsspieler, der einen gültigen Vertrag mit seinem Verein hat, einen Vertrag mit 

einem neuen Verein eingeht, hat sein bisheriger Verein das Recht, eine Transferentschädigung 

zu verlangen. 

§ 2 

Ist der Vertrag eines Berufsspielers mit seinem bisherigen Verein abgelaufen, kann er als 

Berufsspieler einem anderen Verein beitreten. In diesen Fällen ist der bisherige Verein nicht 

berechtigt, eine Transferentschädigung zu verlangen. Es ist den Spielern gestattet, einen 

Vorvertrag mit einem anderen Verein über einen ablösefreien Transfer abzuschließen, falls 

der Vertrag des Spielers mit seinem aktuellen Verein nicht mehr länger als sechs Monate 

andauert. 

§ 3 

1. Wenn keine Einigung über die Höhe der Transferentschädigung zwischen abgebendem 

Verein und aufnehmendem Verein erzielt wird, kann der abgebende Verband die Freigabe 

verweigern. 

Dies stellt einen wesentlichen Grund zur Verweigerung der Ausstellung eines Internationalen 

Transferzertifikats dar. 

2. Nach einer Frist von 12 Monaten nach Ablauf des letzten Vertrages zwischen Spieler und 

Verein wird der Spieler automatisch zum Amateurspieler. 

Für den Transfer eines solchen Spielers sind die Reglementpunkte betreffend Amateurspieler 

anzuwenden.  

 

 ARTIKEL 10 

 

X. Transfergebühren für Studenten 

§ 1 

1. Die Bearbeitungsgebühr ist in jenen Fällen nicht zu bezahlen, in welchen ein Spieler (für 

max. 12 Monate) im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms für Studenten in ein 

anderes Land wechselt. Darüber hinaus können einzelne Ausnahmen für Vereine in Ländern 

mit Entwicklungsstatus gewährt werden. 

2. Die Ausnahmeregelung gemäß §1.1. dieses Artikels findet ausschließlich für jene Spieler 

Anwendung, welche zu einem Verein wechseln, welcher innerhalb des jeweiligen 

Nationalverbandes in einer Spielklasse unter der ersten und zweiten Liga spielt. Für den Fall, 

dass ein Spieler nach einem derartigen Transfer innerhalb von 24 Monaten zu einem Verein 

wechselt, welcher in der ersten oder zweiten Spielklasse spielt, sind die IHF oder die 
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Kontinentalföderation und der abgebende Verband berechtigt, die Bearbeitungsgebühr 

nachträglich zu fordern. 

 

 ARTIKEL 11 

 

XI. Ausbildungsentschädigung 

§ 1 

1. Ein abgebender Verein ist berechtigt, für Spieler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren für 

deren Teilnahme an Wettbewerben für Klub- oder Nationalmannschaften eine 

Ausbildungsentschädigung zu verlangen (Kriterium: in der jeweiligen Saison zumindest eine 

Nennung in einem offiziellen Spielbericht). 

2. Eine Ausbildungsentschädigung darf nicht später als 12 Monate nach Beendigung des 

letzten Anstellungsvertrags gefordert werden. 

3. Für Vereine beträgt die maximale Entschädigung bei Vereinswettbewerben pro 

Berufsspieler und Saison 3.500,-- CHF. 

3.1. Jene(r) Verein(e), bei dem/denen der Spieler vor dem Transfer unter Vertrag war 

(einschließlich Spieler mit schriftlichem Ausbildungsvertrag), sind/ist berechtigt, die 

Ausbildungsentschädigung zu verlangen. 

4. Für Nationalverbände beträgt die maximale Entschädigung bei Nationalmannschafts-

wettbewerben pro Nationalspieler und Saison 1.500,-- CHF. 

4.1. Der Nationalverband ist berechtigt, die Ausbildungsentschädigung zu verlangen, 

wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass der Spieler in der jeweiligen Saison 

zumindest bei einem Nationalmannschaftsspiel auf dem offiziellen Spielbericht 

genannt war. 

5. Unklarheiten bezüglich der Ausbildungsentschädigung stellen keinen wesentlichen Grund 

für eine Verweigerung der Ausstellung eines Internationalen Transferzertifikats dar. 

6. Eine Ausbildungsentschädigung kann nur während des laufenden Transferverfahrens 

beansprucht werden (spätestens mit der Ausstellung des Internationalen Transferzertifikats). 

Die korrekte und fristgerechte Bekanntgabe ist Voraussetzung für das Bestehen des 

Anspruchs auf Ausbildungsentschädigung. 

7. Im Fall einer Mitwirkung der IHF an der Beilegung von die Ausbildungsentschädigung 

betreffenden Streitigkeiten wird eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 1 500,-- CHF fällig (die 

durch den fehlbaren Verein/Verband zu bezahlen ist) - auch in Fällen nicht geleisteter 

Zahlungen. 
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8. Bei Nicht-Zahlung von Ausbildungsentschädigung innerhalb von sechs Wochen nach 

Ausstellung des Internationalen Transferzertifikates und Anforderung der Zahlung ist je nach 

Maßgabe der Sachlage eine Geldstrafe bis zu 20 000,-- CHF, eine Transfersperre und/oder 

eine vollständige Sperre für die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben 

gegen den Verein auszusprechen. Bei der Umsetzung ist gegebenenfalls den Erfordernissen 

der aktuellen Spielsaison Rechnung zu tragen. 

9. Die Verantwortung für die Umsetzung der verhängten Maßnahmen auf nationaler Ebene ist 

dem jeweiligen Nationalverband zuzuordnen. Stellt dieser eine entsprechende Umsetzung 

nicht sicher, so sind die offenen Forderungen dem betreffenden Verbandskonto anzulasten. 

 

 ARTIKEL 12 

 

XII. Bestimmungen für Amateurspieler 

§ 1 

1. Ein Berufsspieler kann nach Ablauf eines Vertrages als Amateurspieler spielberechtigt 

werden. 

2. Was die Gebühren betrifft, erhält ein Spieler 12 Monate nach Ablauf seines letzten 

Vertrages automatisch den Status eines Amateurspielers. 

§ 2 

1. Ein Spieler ist Amateurspieler im Sinne dieses Reglements, solange die Voraussetzungen 

gemäß Artikel 2 der IHF-Zulassungsbestimmungen erfüllt und solange die Voraussetzungen 

gemäß Artikel 3 § 1 dieses Reglements nicht erfüllt sind. 

2. Spieler, die im abgebenden Verband und/oder im aufnehmenden Verband den Status eines 

Amateurspielers haben und/oder erhalten, sind unbefristet zu transferieren. 

3. Eine Transferentschädigung im Falle eines Transfers eines Amateurspielers kann vom 

abgebenden Verein nur in solchen Fällen verlangt werden, in denen der betreffende Spieler 

den Status eines Berufsspielers im abgebenden Verein hatte. 

4. Wird ein Spieler als Amateurspieler (Amateurspieler sowohl beim abgebenden als auch 

beim aufnehmenden Verband) freigegeben und unterzeichnet dieser innerhalb von zwölf 

Monaten nach der Freigabe einen Vertrag/eine Vereinbarung, so ist der betreffende Verein 

verpflichtet, die Vertragsunterzeichnung beim zuständigen Nationalverband innerhalb von 14 

Tagen anzuzeigen. Der Nationalverband ist seinerseits verpflichtet, die 

Vertragsunterzeichnung an die IHF und die zuständige Kontinentalföderation zu melden. 
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In diesen Fällen ist die Transferbearbeitungsgebühr am Tag der Vertragsunterzeichnung zu 

entrichten. Wird in den genannten Fällen der Vertragsabschluss nicht bekannt gegeben, so ist 

der betreffende Verband/Verein entsprechend den IHF-Reglements zu bestrafen.  

5. In einer Spielzeit können Amateurspieler bei höchstens drei Vereinen registriert sein. Die 

Festlegung der Dauer einer Spielzeit gemäß Artikel 4 § 1 ist ebenfalls auf Amateurspieler 

anwendbar. 

§ 3 

Wenn ein Verein, bei dem ein Spieler zuletzt als Berufsspieler tätig war, im Zweifel ist über 

den Status dieses Spielers in seinem neuen Verein, hat dieser Verein das Recht, die IHF und 

die zuständige Kontinentalföderation zur Klärung und Einleitung der erforderlichen 

Maßnahmen einzuschalten. 

 

 ARTIKEL 13 

XIII. Administrative Behandlung und Streitigkeiten  

§ 1 

Die Kontinentalföderationen sind berechtigt, Bestimmungen, welche die Definition sowie die 

Rechte und Pflichten von sogenannten Spielervermittlern regeln, in ihre, das gegenständliche 

Reglement ergänzenden Verfahrensordnungen aufzunehmen. 

§ 2 

1. Für die administrative Behandlung von Streitigkeiten zwischen Verbänden, Vereinen und 

Spielern aus einer Kontinentalföderation sind die IHF und die betreffende 

Kontinentalföderation zuständig. 

2. Die Kontinentalföderation ist berechtigt, ergänzende Ordnungen auf der Grundlage des 

vorliegenden IHF-Reglements zu erlassen. 

3. Maßgebend ist das Disziplinarreglement der Kontinentalföderation. 

4. Für die administrative Behandlung interkontinentaler Transfers und bei 

kontinentübergreifenden Streitigkeiten zwischen Verbänden, Vereinen und Spielern liegt die 

Zuständigkeit bei der IHF-Transferabteilung. Die jeweiligen Kontinentalföderationen sind 

hierüber in Kopie zu informieren. Gegen Entscheidungen der IHF-Transferabteilung kann bei 

der Schiedskommission der IHF Einspruch eingelegt werden. 
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 ARTIKEL 14 

Gültigkeit 

§ 1 

Sofern internationale Staatsverträge bestehen oder bestimmte Spezifikationen für die 

Handhabung in den zuständigen Kontinentalföderationen vorgegeben sind, kommen die 

entsprechenden Verträge oder Bestimmungen zum Tragen. 

 

 

Anhang 1 

ABWICKLUNG EINES TRANSFERS / IHF-Bestimmungen  

 

1. Inhalt  

Die Transferbestimmungen regeln den ordnungsgemäßen Ablauf von Spielerwechseln 

(zwischen Verbänden) im Handballsport. 

Die IHF zeichnet für jegliche Transfers von Berufsspielern gemäß den „IHF-

Zulassungsbestimmungen für Spieler” sowie dem „IHF-Reglement für Verbandswechsel“ 

verantwortlich, einschließlich der administrativen Abwicklung von Transfers, des Eintrags der 

Transferfälle in die IHF-Datenbank, der Aufbewahrung der Transferzertifikate, 

Bestätigung/Ausstellung der Transferzertifikate und Beilegung von Streitfällen anlässlich 

eines Verbandswechsels oder Probleme bei der Abstellung von Spielern für 

Nationalmannschaften. 

Die IHF archiviert alle Transferzertifikate der Amateurspieler und ist für die Beilegung von 

Streitfällen anlässlich eines Verbandswechsels zuständig.  

2. Grundsätzliches  

Die IHF-Transferbestimmungen basieren auf folgenden von der INTERNATIONALEN 

HANDBALL FEDERATION erlassenen Reglements:  

IHF-Zulassungsbestimmungen für Spieler  

IHF-Reglement für Verbandswechsel 

3. Anmerkungen  
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3.1. Spielerwechsel zwischen Verbänden, die verschiedenen Kontinentalföderationen 

angehören, werden administrativ durch die IHF-Geschäftsstelle behandelt. Spielerwechsel 

zwischen Verbänden, die derselben Kontinentalföderation angehören, werden administrativ 

durch die betreffende Kontinentalföderation behandelt und von der IHF bestätigt.  

Die vom aufnehmenden Verband oder vom Verein zu entrichtenden Transfergebühren sind 

gemäß IHF-Reglement für Verbandswechsel Artikel 2 § 2.3. und §§ 6.1., 6.2., 6.3. und 6.4. 

folgendermaßen festgelegt: 

Im Fall folgender Spielerwechsel:  

• Berufsspieler bleibt Berufsspieler  

• Berufsspieler wird Amateurspieler  

• Amateurspieler wird Berufsspieler  

beträgt die an den abgebenden Verband zu entrichtende Gebühr 1 500,-- CHF pro Transfer. 

Die an die IHF zu entrichtende Gebühr beträgt 1 500,-- CHF pro Transfer.  

Im Fall  

• eines Amateurspielers, der als Amateurspieler transferiert wird,  

beträgt die an den abgebenden Verband zu entrichtende Gebühr 150,-- CHF pro Transfer. Die 

an die IHF zu entrichtende Gebühr beträgt 150,-- CHF pro Transfer. 

3.1.1. Nach Freigabe durch seinen vorherigen Verband (abgebenden Verband) ist der 

Amateurspieler für seinen neuen Verband (aufnehmenden Verband) spielberechtigt. 

Es gilt folgender Ablauf: 

1.  Vollständiges Ausfüllen des Transferantrag-Formulars (Das offizielle Formular ist 

unbedingt erforderlich.).  

2.  Zahlungsbestätigung der Transfergebühr in Höhe von 150,-- CHF an den 

abgebenden Verband und an die IHF.  

3.  Das vollständig ausgefüllte Transferzertifikat ist sowohl der IHF als auch dem 

aufnehmenden Verband zuzustellen. (Anmerkung: Zu diesem Zeitpunkt ist die 

Spielberechtigung nicht erteilt.) 

4.  Prüfung der Transferunterlagen und Eintrag in die IHF-Spielerdatenbank durch 

die IHF.  

5.  Bestätigung des Transferzertifikats durch die IHF und Zustellung des Zertifikats 

an den aufnehmenden und an den abgebenden Verband. (Erst nach Erhalt des 

bestätigten Transferzertifikats ist der Spieler berechtigt, die nationale Lizenz des 

aufnehmenden Verbandes zu erhalten.) 
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3.1.2. Im Fall eines Transfers, bei dem der betreffende Spieler innerhalb von 12 Monaten 

vom Amateurspieler zum Berufsspieler wird (d.h. ehemals Amateurspieler sowohl 

im abgebenden als auch im aufnehmenden Verband – Zahlungsbestätigung der 

Gebühr in Höhe von 150,- CHF ist vorzulegen), ergibt sich der fällige Betrag aus der 

Differenz der fälligen Gebühr gemäß Artikel 2 §§ 6.2. und 6.4. der IHF-Reglements 

für Verbandswechsel (1500,-- CHF - 150,-- CHF = 1350,-- CHF). 

3.1.3. Ein Berufsspieler erhält die Spielberechtigung für den neuen Verband, sobald das 

Internationale Transferzertifikat von der IHF bestätigt ist. (Eine Kopie geht an den 

abgebenden und an den aufnehmenden Verband.) Es gilt folgender Ablauf:  

1.  Vollständiges Ausfüllen des Transferantrag-Formulars (Das offizielle Formular 

ist unbedingt erforderlich.) 

2.  Zahlungsbestätigung der Transfergebühr in Höhe von jeweils 1 500,-- CHF an 

den abgebenden Verband und an die IHF oder die zuständige 

Kontinentalföderation  

3.  Das vollständig ausgefüllte Transferzertifikat ist sowohl der IHF als auch dem 

aufnehmenden Verband zuzustellen. (Anmerkung: Zu diesem Zeitpunkt ist die 

Spielberechtigung nicht erteilt.)  

4.  Prüfung der Transferunterlagen und Eintrag in die IHF-Spielerdatenbank durch 

die IHF  

5.  Bestätigung des Transferzertifikats durch die IHF und Zustellung des Zertifikats 

an den aufnehmenden und an den abgebenden Verband. (Erst nach Erhalt des 

bestätigten Transferzertifikats ist der Spieler berechtigt, die nationale Lizenz des 

aufnehmenden Verbandes zu erhalten.) 

3.2. Im Fall eines befristeten Transfers gehen die Transferrechte nach Ablauf der Frist zurück 

an den ursprünglichen Verband, der ihn ausgeliehen hat. Es wird kein Internationales 

Transferzertifikat ausgestellt. Für derartige Transfers werden keine Gebühren fällig. 

3.2.1. Im Fall einer Sperre oder eines laufenden Disziplinarverfahrens gegen einen Spieler, 

der ausgeliehen ist, hat der aufnehmende Verband die IHF und den ursprünglich 

abgebenden Verband, der den Spieler ausgeliehen hat, innerhalb von 3 Tage nach 

Ablauf der Ausleihfrist in Kenntnis zu setzen. 

3.2.2. Wird ein Spieler in ein Land transferiert, in das er bereits in der vorherigen Periode 

transferiert wurde, wird nur dann eine Gebühr erhoben, wenn der Spieler nicht zum 

selben Verein wie in der Spielperiode zuvor wechselt.  

Nur ein Wechsel zu dem Verein, dem er bereits in der vorherigen Periode angehörte, 

gilt als „Transferverlängerung“. 

3.3 Einspruch gegen die Behandlung eines Falls oder Entscheidung in erster Instanz 

(administrative Abwicklung) kann bei der IHF-Schiedskommission eingelegt werden, die in 

zweiter Instanz bei Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1 500,- CHF und 

Erstattung der anfallenden Kosten endgültig entscheidet. 
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4. Abwicklung des Transfers  

4.1. Einigung zwischen dem Spieler und seinem neuen Verein (Vertragsabschluss, wenn es 

sich um einen Berufsspieler handelt). Anschließend beantragt der Verein beim 

Nationalverband die Erteilung der Spielberechtigung auf nationaler Ebene und Registrierung. 

4.2. Der Antrag des aufnehmenden Verbandes an den abgebenden Verband zur Ausstellung 

des Internationalen Transferzertifikats erfolgt schriftlich. Eine Kopie des Transferantrags geht 

gleichzeitig an die IHF. 

4.3. Bei Streitfällen bezüglich Transfers erkennt die Internationale Handball Federation einen 

Transferantrag für einen Berufsspieler nur dann als gültig an (Beginn der 15-Tage-Frist), 

wenn der IHF-Geschäftsstelle auf deren Anfrage die erste Kontaktaufnahme durch den 

möglichen aufnehmenden Verband (Schreiben + Übermittlungsbestätigung) nachgewiesen 

werden kann. 

4.4. Antwort (in Kopie an die IHF) auf einen Transferantrag durch den abgebenden Verband 

innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Antrags und/oder Ausstellung des Internationalen 

Transferzertifikats durch den abgebenden Verband und Zustellung des bestätigten 

Internationalen Transferzertifikats an die IHF und den aufnehmenden Verband innerhalb von 

15 Tagen nach Erhalt des Transferantrags. 

4.4.1.  Amateur- und Berufsspieler: Zustellung des bestätigten Internationalen 

Transferzertifikats an die IHF und den aufnehmenden Verband durch den 

abgebenden Verband – siehe 3.1.1. und 3.1.3. zum Vergleich. 

4.5. Administrative Abwicklung des Internationalen Transferzertifikats durch die IHF 

4.5.1.  Amateurspieler: (Amateurspieler bleibt Amateurspieler)  

 Bestätigung des Transferzertifikats durch die IHF nach Erhalt der Transfergebühr 

oder Zustellung einer Kopie der Zahlungsanweisung und Übermittlung einer Kopie 

des Internationalen Transferzertifikats an den abgebenden und an den 

aufnehmenden Verband, Eintrag des Transfers in die IHF-Spielerdatenbank und 

Archivierung des Zertifikats bei der IHF 

4.5.2.  Berufsspieler: (Berufsspieler bleibt Berufsspieler, Berufsspieler wird 

Amateurspieler, Amateurspieler wird Berufsspieler) 

Bestätigung des Transferzertifikats durch die IHF nach Erhalt der Transfergebühr 

oder Zustellung einer Kopie der Zahlungsanweisung und Übermittlung einer Kopie 

des Internationalen Transferzertifikats an den abgebenden und an den aufnehmenden 

Verband, Eintrag des Transfers in die IHF-Spielerdatenbank und Archivierung des 

Zertifikats bei der IHF. 

4.6. Für den Fall, dass ein Spieler innerhalb von 12 Monaten ein zweites Mal transferiert wird 

und zu seinem ursprünglichen Verband, der ihn abgegeben hat, zurückkehrt, dort aber zu 

einem anderen Verein, gelten die nationalen Transferbestimmungen. Derartige 

Verbandswechsel werden als direkte Transfers zwischen dem ursprünglich abgebenden 

Verein und dem aufnehmenden Verein desselben Landes behandelt. 
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5. Streitfälle 

5.1. Aus Transferfällen entstehende Streitfälle oder Streitfälle in Verbindung mit der 

Abstellung von Spielern für Nationalmannschaften fallen in erster Instanz (administrative 

Abwicklung) in die Zuständigkeit der IHF-Transferabteilung.  

Einspruch gegen die Behandlung eines Falls oder Entscheidung in erster Instanz 

(administrative Abwicklung) kann bei der IHF-Schiedskommission eingelegt werden, die in 

zweiter Instanz und bei Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1 500,- CHF und 

Erstattung aller anfallenden Kosten endgültig entscheidet.  

 



Anhang 2

GEBURTSDATUM

unbegrenzte Freigabe Spieler

Ausleihvertrag anbei Tag / Monat / Jahr

Name des aufnehmenden Vereins Wettbewerbsniveau des neuen Vereins ……..

Status des Spielers im neuen Verein

Spieler mit 

Ausbildungsvertrag (Studentenbescheinigung erforderlich)

Name des abgebenden Vereins

Status des Spielers im abgebenden Verein

Spieler mit 

Ausbildungsvertrag

Letztes Spiel mit abgebendem Verein: Andere Saison:

Antragsdatum          

In
fo

rm
a
ti
o
n
e
n

 d
e
s
 S

p
ie

le
rs

:

2014/15

2015/16

Ausbildungsentschädigung:

2013/14

Vertragsende

Gewünschter Gültigskeitsbeginn der Lizenz:

Berufsspieler Amateurspieler

Vertragsende

Berufsspieler / Nationalmannschaft

Berufsspieler

Vertragsbeginn

Der aufnehmende Verband beantragt eine

Familienname des Spielers

Ausleihe bis

Unterschrift und Stempel des aufnehmenden Verbandes

Antragsformular für einen internationalen Transfer                                                                                                                 

Saison ……..              
Kopie dieses Antrags an IHF obligatorisch

Aufnehmender Verband

Abgebender Verband

männlich

weiblich

Vorname des Spielers

PassnummerNationalität

Amateurspieler
Zusatzbemerkungen

Vertragsbeginn

Student

Student

2011/12

2012/13

2009/10

2010/11

1 2 3 4 5
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Interkontinentaltransfer Kontinentaltransfer

Ausgestellt vom Nationalverband von

für den Nationalverband von

Wir bestätigen hiermit, dass in Übereinstimmung mit dem IHF-Reglement für Verbandswechsel / der kontinentalen Transferordnung,

der Spieler die Spielerin
Vorname Familienname + (Geburtsname)

Geburtsdatum:

Passnummer:

(Information aus dem abgebenden Verband)

mit dem Status eines Berufsspielers Amateurspielers

  Spieler mit Ausbildungsvertrag Student
bei dem Verein im Verband

tätig ist/war. Datum des Vertragsendes im abgebenden Verein

(Information aus dem aufnehmenden Verband)

Der/die Spieler/in wird Berufsspieler Amateurspieler

Spieler mit Ausbildungsvertrag Student

Datum des Vertragsbeginns

bei dem Verein Verband

Ausbildungsentschädigung

nicht fällig fällig aber kein Vertragsabschluss
schriftlicher Vertrag, aber keine Zahlung bis zum Zeitpunkt der Freigabe
schriftlicher Vertrag und erfolgte Zahlung

Ausleihe, befristet bis zum
Eine Ausleihe ist nur dann gültig, wenn der betreffende Spieler einen laufenden gültigen Vertrag im abgebenden Verein hat
(siehe dazu Artikel 6 § 1 des IHF-Reglements für Verbandswechsel).

IHF - Interkontinentaltransfer auszufüllen durch Kontinentaltransfer - Kontinentalföderation

Der Spieler ist ab                                  für den Verband                                         spielberechtigtspielberechtigt.

Die Freigabe ist unbefristet Die Ausleihe ist befristet bis

Dies ist die                 Ausleihe des Spielers.

Tag / Monat / Jahr
Staatsbürgerschaft:

INTERNATIONALES TRANSFERZERTIFIKAT                                                                                     

Datum des Vertragsendes

Datum/Unterschrift/Stempel                           

Unbefristete Freigabe

Unterschrift und Stempel des abgebenden VerbandesOrt und Datum der Freigabe durch den Nationalverband

Anhänge bez. Art. 6 § 1 (Spielerausleihe) des IHF-Reglements für Verbandswechsel und Art. 7 der Zulassungsbestimmungen 
für Spieler (Nationalmannschaft) sowie bez. Ausbildungsentschädigung ja nein
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Mustervertrag 
zwischen 

 

a) dem Verein  , vertreten durch  nachstehend Verein genannt, und  
 

b) dem Spieler  , geboren am   , in  
   

  wohnhaft in  
 
nachstehend Spieler genannt, wird folgender Vertrag geschlossen:  
 

§1  Der Spieler verpflichtet sich, für den Verein den Handballsport als Spieler mit Spielberechtigung auszuüben. 
Der Spieler unterwirft sich den Satzungen und den Ordnungen des Vereins und des nationalen Verbandes.  

§2  Der Vertrag gilt für die Zeit vom  bis  

Er endet:  
a) durch Fristablauf  
b) durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages in schriftlicher Form  
c) durch fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. Als wichtiger Grund gilt u. a. für den Spieler, dass der 

Verein mit den vertraglichen Leistungen gemäß §4 länger als 1 Monat im Rückstand ist, und für den 
Verein, dass der Spieler nach schriftlicher Abmahnung erneut unentschuldigt bei einer Veranstaltung 
gemäß §3a dieses Vertrages fehlt.  

§3  Der Spieler verpflichtet sich, seine ganze Kraft und seine sportliche Leistungsfähigkeit für den Verein 
einzusetzen, alles zu tun, um sie zu unterhalten und zu steigern, und alles zu unterlassen, was seiner 
Leistungsfähigkeit und dem Ansehen des Vereins abträglich sein könnte. Entsprechend diesen 
Grundsätzen ist der Spieler insbesondere verpflichtet:  
a)  an allen Vereinsspielen, Lehrgängen, Trainingsveranstaltungen, an allen Spielerbesprechungen und 

sonstigen der Spiel-und Wettkampfvorbereitung dienenden Veranstaltungen teilzunehmen und hierbei 
ausschließlich Kleidungsstücke der vom Verein bekannten Ausstatterfirma (siehe §5c) zu tragen  

b)  sich im Falle einer Verletzung oder Erkrankung bei dem vom Verein benannten Arzt zur ärztlichen 
Behandlung vorzustellen  

c)  sich den sportmedizinischen und sporttherapeutischen Maßnahmen, die durch den vom Verein 
benannten Arzt angeordnet werden, zu unterziehen  

d)  an allen Veranstaltungen des Vereins, die der Öffentlichkeitsarbeit für den Verein dienen, teilzunehmen 
bzw. mitzuwirken  

e)  sich so zu verhalten, dass das Ansehen des Vereins und des Handballsports allgemein nicht 
beeinträchtigt wird und Äußerungen über vereinsinterne Angelegenheiten unterbleiben  

f)  die sportliche Fairness gegenüber allen am Spiel- oder Trainingsbetrieb beteiligten Personen 
einzuhalten.  

§4  Der Spieler erhält als Gegenleistung für die von ihm übernommenen Verpflichtungen:  

a) eine monatliche Aufwandsentschädigung von c) Mietzuschuss  e)  

   
 
b) leistungsbezogene Kostenerstattung  d) Fahrtkostenerstattung  f)  

    
 
Sämtliche Entschädigungen des Spielers sind Bruttobeträge. Für die Abführung von Steuern und 
Soziallasten, auch, soweit geldwerte Vorteile betroffen sind, sind Verein und Spieler verantwortlich.  

§5  Der Verein verpflichtet sich, neben den vereinbarten Entschädigungen gemäß §4: 
a) einen geordneten Spiel- und Trainingsbetrieb unter der Leitung von qualifizierten Fachkräften zu 

garantieren  
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b) sportmedizinische und sporttherapeutische Betreuung in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen  
c) Sportbekleidung für Spiel-und Trainingsbetrieb in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen  
d) den Spieler für Einsätze in einer Nationalmannschaft gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 der 

IHF-Zulassungsbestimmungen für Spieler abzustellen.  
 

§6  Der Spieler hat eine spielfreie Zeit von  Werktagen. Als Werktage gelten alle Kalendertage, 
die nicht Sonn- oder Feiertage sind. Der Spieler hat seinen Jahresurlaub grundsätzlich vor der 
Vorbereitungszeit auf die neue Saison zu nehmen. Auf jeden Fall darf der Urlaub nicht mit Punkt-, Pokal- 
und offiziellen Freundschaftsspielen kollidieren. Von diesen Grundsätzen darf nur aus dringenden 
persönlichen oder beruflichen Gründen mit Zustimmung des Vereins abgewichen werden. Während der 
spielfreien Zeit wird die vertraglich vereinbarte Aufwandsentschädigung fortgezahlt. In den 
Berechnungszeitraum fallende Leistungen des Vereins aus der Vereinbarung über leistungsbezogene 
Kostenerstattung und Fahrkostenerstattung bleiben bei der Bemessung der Höhe der 
Aufwandsentschädigung in der spielfreien Zeit unberücksichtigt.  

 

§7  Der Verein ist verpflichtet, den Vertragsschluss innerhalb von  Tagen seinem nationalen 
Verband schriftlich mitzuteilen.  

 
§8 Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen hat auf die Wirksamkeit des Vertrags insgesamt 
keinen Einfluss. Im Falle der Unwirksamkeit einer vertraglichen Bestimmung sind die Parteien verpflichtet, 
eine neue wirksame Regelung zu treffen, die ihrem Sinngehalt nach der als unwirksam festgestellten 
möglichst nahe kommt. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit, ebenso Abreden mit dritten 
Personen, soweit sie im Zusammenhang mit der vom Spieler übernommenen Verpflichtung gemäss §1 
dieses Vertrages stehen.  

 
§9  Im Falle von Streitigkeiten sind die Internationale Handball Federation bzw. ihre Rechtsinstanzen die 

erstinstanzlichen Organe. Nach Ausschöpfung aller IHF-internen Möglichkeiten kann Berufung gegen die 
Entscheidung der IHF vor dem Sportgerichtshof (Court of Arbitration for Sport) in Lausanne eingelegt 
werden, dessen Entscheidung unwiderruflich ist. 

 
§10 Dieser Vertrag wird in fünf Ausführungen erstellt (jeweils zwei Exemplare für die beiden Unterzeichner und 

ein Exemplar zur Weiterleitung an die Internationale Handball Federation). 
 
§11 Die Internationale Handball Federation stellt das Internationale Transferzertifikat erst aus, nachdem der 

Vertrag der IHF vorgelegt wurde. 

 
 
Ort / Datum    Verein (Unterschrift und Stempel)    Spieler (Unterschrift) 

          

 

 


